
 
Konto der Kreisverw altung:  

Kontoinhaber: Landkreis Uckermark 
Sparkasse Uckermark 
IBAN: DE67170560603424001391 
BIC: WELADED1UMP 

Steuernummer:  
062/149/01062 

Telefon -Vermittlung:   
03984 70-0 

Internet: 
www.uckermark.de 

Sprechzeiten:  
Mo. u. Do.: 08:00 bis 12:00 Uhr  
Di.: 08:00 bis 12:00 und  
 13:00 bis 17:00 Uhr 
Fr.:  08:00 bis 11:30 Uhr 

Der Landkreis Uckermark stellt für E-Mails mit qualifiziert elektronisch signierten Dokumenten die zentrale E-Mail-Adresse landkreis@uckermark.de zur 
Verfügung. Für alle anderen E-Mail-Adressen der Kreisverwaltung wird der rechtsverbindliche Zugang ausdrücklich nicht eröffnet. 

Landkreis Uckermark 
 - Die Landrätin -  

 
 
Kreisverwaltung Uckermark, Karl-Marx-Straße 1, 17291 Prenzlau 

 
 
An das 
Mitglied des Kreistages 
Frau Birgit Bader 
 
nachrichtlich 
Alle Mitglieder des Kreistages 
 

 Nebenstelle:  

Dezernat:       III 

Amt:            Landwirtschafts- und Umweltamt 

Bearbeiter(in): Frau Giermann 

Zimmer-/Haus-Nr.: 404/ I 

Telefon-Durchwahl: 03984/70-3068 

Telefax: 03984/70-4599 

E-Mail: amt68@uckermark.de 

 

Ihr Zeichen  Ihre Nachricht vom  Unser Zeichen  Datum  

 08.06.2021 68 21.06.2021 

 
 
 
Ihre Anfrage AF/137/2021 
 
 
Sehr geehrte Frau Bader, 
 
 
im Folgenden beantworte ich Ihre v.g. Anfrage. 
 
 
Frage 1: 
 
Gibt es weitere Anträge oder Voranfragen zur Grundwasserentnahme für die 
Feldbewässerung? 
 
Antwort: 
 
Seit Ihrer letzten Anfrage Ende 2020 gab es keine weiteren Anträge oder 
Voranfragen für die Feldbewässerung. Wie ich Ihnen bereits in meiner Antwort vom 
22.12.2020 mitteilte, werden im Landkreis Uckermark folgende Wassermengen zur 
Beregnung von landwirtschaftlich genutzten Flächen aus dem Grundwasser 
entnommen: 
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Frage 2: 
 
Falls ja, betreffen diese Anträge oder Voranfragen den Anbau von Biogas-Mais? 
 
Antwort:  
 
Bisher wurden keine Anträge oder Voranfragen konkret für die Bewässerung von 
Biogas-Mais gestellt. 
 
 
Frage 3: 
 
Wie wird die Verwaltung damit umgehen? 
 
Antwort: 
 
Im Erlaubnisverfahren zur Entnahme von Grundwasser sind u. a. der Zweck der 
Gewässerbenutzung und die Entnahmemengen (i.d.R. m³/a, m³/d, m³/h) festzulegen. 
Erlaubnisse zur Feldberegnung landwirtschaftlicher Flächen sind ohne Ausschluss 
bestimmter Feldfrüchte zu erlassen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
In Vertretung 
 
 
 
gez. Karsten Stornowski 
3. Beigeordneter 


